
335WSI Mitteilungen 6/2006

1
Normalarbeitsverhältnis-
Konzepte der 1980er Jahre

Als Mückenberger im Jahre 1985 eine „Kri-
se des Normalarbeitsverhältnisses“ konsta-
tierte (Mückenberger 1985), sprach er da-
mit zwei Punkte an, die bis heute die Dis-
kussion bestimmen: Zum einen bezeichne-
te er eine bestimmte Variante von politisch
regulierter Lohnarbeit als „normal“ – nicht
in erster Linie, weil sie quantitativ die Sta-
tistiken dominierte, sondern vor allem,
weil sie als Norm für die Gestaltung von Ar-
beitsverhältnissen allgemein akzeptiert
war. Zum anderen identifizierte er dieses
idealtypische Konstrukt just zu einem Zeit-
punkt, als es an Bedeutung zu verlieren
schien, weil „atypische“ Arbeitsverhältnis-
se zunahmen und sich nicht nur alternati-
ve Lebensentwürfe, sondern auch Gesetze
immer weniger an zuvor unumstrittenen
Normen orientierten.1 Die Frage nach dem
Verhältnis zwischen Norm und Normalität
sowie zwischen Stabilität und Erosionsten-
denzen bestimmte damit von Anfang an
die Diskussion über Charakter und Zu-
kunft des NAV. Das Hantieren mit dem Be-
griff der Normalität war insofern irre-
führend, als es Gedanken an eine gleichsam
natürliche, zeitlose Gültigkeit nahe legte.
Doch faktisch ging es immer um Norma-
litätsvorstellungen in einer spezifischen
(und prinzipiell veränderlichen) historischen
Konstellation.

Was unter einem solchen (gedanklich
mit Anführungszeichen zu versehenden)
Normalarbeitsverhältnis zu verstehen sei,

2
Wie normal war das NAV?

Dieser Kriterienkatalog beanspruchte, nor-
male Arbeit abzubilden. Doch abgesehen
davon, dass er sich explizit nur auf die Bun-
desrepublik Deutschland bezog, charakte-
risierte er vor allem Arbeitsverhältnisse, die
in der Stammbelegschaft von Großunter-
nehmen angesiedelt waren und mit Män-
nern abgeschlossen wurden. Frauen kamen
allenfalls als Erbringerinnen von Repro-
duktionsarbeiten vor, die ein reibungsloses
Funktionieren männlicher Normalarbeits-
verhältnisse ermöglichten. Arbeitsverhält-
nisse von Frauen hingegen blieben weitge-
hend ausgeklammert, obwohl sie sich seit
den späten 1960er Jahren tendenziell an
NAV-Standards angenähert hatten: Im-
merhin war abhängige Beschäftigung in-
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NAV bezeichnet und oft als stabiler Kern der Arbeitswelt gehandelt. Inwiefern sie tatsächlich an das Sicherungsniveau heranreichen,
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wurde nie verbindlich definiert, aber es
herrschte in den 1980er Jahren weitgehen-
de Übereinstimmung über den entspre-
chenden Kriterienkatalog: Nach Auffas-
sung verschiedener Autoren beinhaltete ei-
ne NAV abhängige Vollzeitbeschäftigung,
dass sie außerhalb des eigenen Haushaltes
für ein einziges Unternehmen ausgeübt
wurde. Sie fand zeitlich unbefristet und
dauerhaft in einem Betrieb statt, was die
Herausbildung von Loyalität und Produ-
zentenstolz ermöglichte. Zudem ging man
selbstverständlich davon aus, dass zum
Normalarbeitsverhältnis eine „Normalar-
beitszeit“ gehörte, die gleichmäßig und
vorhersehbar auf die Werktage verteilt war,
und dass eine „Normalbelegschaft“ groß
genug sein musste, um Anspruch auf Ver-
tretung durch Betriebs- oder Personalrat
und auf vollen gesetzlichen Kündigungs-
schutz zu begründen. Zudem galt das NAV
nach diesem Verständnis als Garant für ge-
setzliche Schutz- und Teilhaberechte, für
Tarifleistungen (wie Tariflohn, Urlaubsan-
spruch oder Rationalisierungsschutz) so-
wie für betriebliche Vergünstigungen (wie
Betriebsrenten, Sozialpläne oder Qualifi-
zierungsmaßnahmen), wobei die Absiche-
rung mit Dauer der Betriebszugehörigkeit
zuzunehmen hatte (Senioritätsprinzip).
Schließlich kam dem NAV insofern beson-
dere Bedeutung zu, als der volle Schutz der
Sozialversicherung nur Mitgliedern ge-
währt wurde, die im Hinblick auf Erwerbs-
kontinuität, Einkommen und die Form des
Arbeitsvertrages ein „Normalarbeitsleben“
vorzuweisen hatten (Mückenberger 1985,
S. 423; Kress 1998, S. 490; Hinrichs 1989,
S. 12).
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1 Das Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985
war insofern eine Weichenstellung, als erstmals
Teilzeitarbeit explizit aufgewertet wurde und die
rechtlichen Möglichkeiten für Leiharbeit und be-
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1989).
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zwischen auch unter Frauen weiter ver-
breitet als Nicht-Erwerbstätigkeit oder
Mithilfe im Familienbetrieb.Auch hatte so-
zialversicherte Teilzeitarbeit, die man als
zeitreduzierte Normalarbeit interpretieren
kann, den Überresten feudaler Arbeitsver-
hältnisse (etwa im Privathaushalt) und
Formen unregulierten Zuverdienstes (wie
Ein-Personen-Selbstständigkeit) den Rang
abgelaufen (Mayer-Ahuja 2003, S. 54–92).
Ganz ähnlich wie Frauenarbeit wurde ein
Großteil der Arbeit im expandierenden
Dienstleistungssektor sowie in kleinen und
mittleren Unternehmen unterschlagen,
wenn es Mitte der 1980er Jahre um Nor-
malarbeit ging. Bedenkt man schließlich,
dass das NAV ein ausgesprochen junges
Phänomen war, das zu diesem Zeitpunkt
erst seit 15 bis 20 Jahren den bundesdeut-
schen Arbeitsmarkt prägte, so relativiert
sich die Normalität von Normalarbeit doch
beträchtlich.

Trotzdem wäre es falsch, die Bedeutung
dieses Konzeptes zu unterschätzen. Immer-
hin dienten seine oben nur angedeuteten
mannigfaltigen Facetten um 1985 durch-
aus als Kriterium dafür, ob eine Arbeit als
normal galt, und zwar (in juristischer Dik-
tion) im doppelten Sinne von Regelmäßig-
keit und Gebotenheit. Als Orientierungs-
punkt für die Gesetzgebung, aber auch als
Inbegriff gesellschaftlicher Normalitäts-
vorstellungen stand es im Fokus zeitgenös-
sischer Auseinandersetzungen über die ak-
tuelle und künftige Gestaltung von abhän-
giger Beschäftigung. Weil das NAV als
Scharnier zwischen unternehmerischem
Arbeitskräfteeinsatz, staatlicher Regulie-
rung (durch Arbeitsrecht, Familienpolitik
oder soziale Sicherungssysteme) und den
Erwerbsstrategien von Individuen und
Haushalten fungierte, hat Mückenberger
(1985, S. 420) es zu Recht als „sich in der in-
dividuellen Lebensgestaltung konkretisie-
rendes gesamtgesellschaftliches Arrange-
ment“ bezeichnet.

3
Statistische Erosion oder
stabiler Kern der Arbeits-
welt?

An der Fragilität dieses gesamtgesellschaft-
lichen Arrangements herrschte schon Mit-
te der 1980er Jahre kein Zweifel. Allerdings
ging es in den Debatten über die Erosion
des Normalarbeitsverhältnisses von An-

fang an vor allem um seine quantitative Re-
duzierung: Das NAV erodiert, so heißt es
bis heute, weil atypische Beschäftigung zu-
nimmt. Entsprechend werden Veränderun-
gen in der Qualität von Arbeitsverhältnis-
sen vorwiegend am Beispiel von Nicht-
Normal-Arbeit (etwa von Alleinselbststän-
digen: Henninger/Gottschall 2005; Betzelt/
Gottschall 2005) diskutiert und das Desin-
tegrationspotenzial prekärer Beschäftigung
wird thematisiert (Mayer-Ahuja 2003;
Dörre/Fuchs 2005). Der Beitrag des Nor-
malarbeitsverhältnisses zum Strukturwan-
del der Arbeitswelt hingegen scheint sich
darauf zu beschränken, dass sein statisti-
scher Anteil abnimmt und deshalb das Prä-
dikat „normal“ über kurz oder lang abge-
geben werden muss (Kratzer 2003, S. 19).

Ausgehend von dieser (meist implizi-
ten) Diagnose, dass das Normalarbeitsver-
hältnis in sich stabil sei und allenfalls sein
Anteil zurückgehe, wurden zahlreiche Ver-
suche unternommen, diesen Rückgang sta-
tistisch zu erfassen. So stellte etwa die
bayerisch-sächsische Zukunftskommission
1996 fest, der Anteil der Normalarbeitsver-
hältnisse (verstanden als unbefristete, ar-
beits- und sozialrechtlich abgesicherte
Vollzeitarbeit) an allen abhängigen Be-
schäftigungsverhältnissen sei von 84 %
(1970) auf 68 % (1995) zurückgegangen
(Kommission 1996, S. 56, 64). Jüngst wur-
de in der Berichterstattung zur sozioöko-
nomischen Entwicklung in Deutschland
(SOFI et al. 2005) ein ähnliches Bild ge-
zeichnet: Demnach sei der Anteil der Nor-
malarbeitsverhältnisse (definiert als unbe-
fristete Vollzeitbeschäftigung) von 65,2 %
(1968) vergleichsweise kontinuierlich bis
auf 51,5 % im Jahr 2002 gesunken (SOFI
et al. 2005, S. 248–249). Auch andere Erhe-
bungen kommen trotz Detailabweichun-
gen infolge unterschiedlicher Datengrund-
lagen und trotz aller Differenzen in der 
politischen Bewertung zu ähnlichen Ergeb-
nissen: Der NAV-Anteil gehe kontinuier-
lich zurück, aber nach wie vor falle mindes-
tens die Hälfte aller abhängigen Beschäfti-
gungsverhältnisse in diese Kategorie. Dar-
aus ist gefolgert worden, „für einen zwar
schrumpfenden, aber immer noch mehr-
heitlichen Teil der westdeutschen Erwerbs-
bevölkerung“ finde „Erwerbsbeteiligung
auch heute trotz Massenerwerbslosigkeit,
neuer Erwerbsformen und betrieblicher
Flexibilisierungsstrategien in einer Zone
relativ stabiler Beschäftigung statt, in der
Flexibilisierung vor allem als unterneh-
mensinterne Veränderung vor dem Hinter-

grund einer allgemein unsicheren Arbeits-
marktsituation erfahren“ werde (SOFI 
et al. 2005, S. 14).Aus diesem Grund, so läs-
st sich argumentieren, stößt z. B. der Abbau
von Rechtsansprüchen in der Arbeitslosen-
versicherung nicht auf breiteren Wider-
stand, denn die Mehrheit der Erwerbstäti-
gen bleibe etwa von den Hartz-Gesetzen
unberührt: Letztere träfen nur Arbeitende
in der Zone unsicherer Erwerbsbeteiligung,
die öfter und länger arbeitslos seien und
ihre Interessen weniger nachdrücklich zur
Geltung bringen könnten.

Das Normalarbeitsverhältnis lebt, lau-
tet also die Botschaft, prägt einen weitge-
hend veränderungsresistenten Kern der Ar-
beitswelt und verliert „nur“ an den (insge-
samt wachsenden) Rändern des Arbeits-
marktes an Bedeutung. Das Problem mit
dieser Argumentation besteht allerdings
darin, dass sie das Normalarbeitsverhältnis
mit unbefristeter Vollzeitarbeit gleichsetzt.
Dies ist in der Logik statistischer Zeitreihen
in vieler Hinsicht unvermeidlich, denn das
umfassende NAV-Konstrukt der 1980er
Jahre ist schwer zu messen. Allerdings ge-
raten damit nur noch drei der oben ange-
sprochenen Kriterien in den Blick, nämlich
abhängige Beschäftigung, Vollzeitarbeit
und unbefristeter Arbeitsvertrag. Andere
Facetten des NAV-Konzeptes hingegen
bleiben unberücksichtigt, darunter etwa
die Dauerhaftigkeit von Arbeitsverhältnis-
sen oder der Anteil von Beschäftigten, die
in Betrieben mit Betriebsrat bzw. Tarifbin-
dung arbeiten oder Arbeitszeiten leisten,
die man in den 1980ern als „normal“ be-
zeichnet hätte. Zu all diesen Faktoren liegen
statistische Erhebungen vor, und auch
zahlreiche qualitative Studien belegen, dass
Veränderungen von Arbeitsverhältnissen,
Arbeitszeiten oder Arbeitsorganisation
längst auch unbefristete Vollzeitarbeit im
angeblich stabilen Kern der Arbeitswelt be-
treffen (Kratzer et al. 2004; Kronauer/Lin-
ne 2005). Jedoch: Derlei Befunde werden
meist nicht integriert betrachtet, und fast
immer bleiben ihre Implikationen für den
NAV-Begriff unberücksichtigt. Entspre-
chend wird die Bezeichnung Normalar-
beitsverhältnis in Statistiken, aber auch in
vielen qualitativen Studien weitgehend un-
reflektiert und ohne Verweis darauf mitge-
schleppt, dass sich ihre Substanz in den ver-
gangenen 20 Jahren grundlegend verändert
hat.
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4
„NAV = unbefristete Voll-
zeitarbeit“ – Methodisches
oder politisches Problem?

Man könnte nun argumentieren, dass die
Frage, wie man Normalarbeitsverhältnisse
definiert und misst, ein rein methodisches
und zudem ein zutiefst akademisches Pro-
blem ohne praktisch-politische Relevanz
sei. Nimmt man allerdings Mückenbergers
Hinweis ernst, dass das NAV, „obgleich
ganz und gar nicht mit vorfindlichen Re-
gelmäßigkeiten deckungsgleich, den wirk-
lichen Arbeitsverhältnissen als normative
Anforderung entgegentritt und insofern
durchaus praktisch wird“ (Mückenberger
1985, S. 422), so ist es offenbar doch nicht
unwichtig, welche Kriterien für die „herr-
schende Fiktion Normalarbeitsverhältnis“
aufgestellt werden. Was bedeutet es zum
Beispiel für aktuelle und künftige Arbeits-
marktpolitik, wenn das Normalarbeitsver-
hältnis tatsächlich der normative Maßstab
für die Regulierung von abhängiger Be-
schäftigung ist, sich die Kriterien für sein
Vorliegen aber inzwischen auf den mage-
ren Kern unbefristeter Vollzeitarbeit be-
schränken? Heißt das, dass wir schon un-
befristete Vollzeitarbeit als Norm und (pa-
rallel zur Diskussion der 1980er Jahre)
letztlich auch als Ideal politisch regulierter
Lohnarbeit akzeptieren, während die Qua-
lität von Arbeitsverhältnissen zwar disku-
tiert wird, aber letztlich bei der Festlegung
dessen, was als normale Arbeit gelten soll,
keine Rolle spielt? Und ist diese neue Be-
scheidenheit, die in der stillschweigenden
und unwidersprochenen Amputation des
NAV-Konzeptes zum Ausdruck kommt,
nicht doch Folge von tiefgreifenden Um-
brüchen in der Arbeitswelt, von Massenar-
beitslosigkeit und einer geschwächten Ver-
handlungsposition der Arbeitenden, die
der Vorstellung eines durch weitgehend
veränderungsresistente Normalarbeitsver-
hältnisse geprägten Kerns der Arbeitswelt
direkt widersprechen? Unabhängig davon,
wie man diese Fragen beantworten mag,
deuten sie jedenfalls auf ein eminent poli-
tisches Problem hin: auf das Auseinander-
klaffen von unbefristeter Vollzeitarbeit ei-
nerseits, langfristigen Erwerbsperspekti-
ven, stabiler betrieblicher Einbindung, ver-
lässlicher Arbeits(zeit)gestaltung, sozialer
Absicherung und kollektiver Interessenver-
tretung andererseits. Dieses Phänomen,

das Kratzer (2003) als „Umbruch der Nor-
malarbeit“ bezeichnet, ist durch das bloße
Zählen unbefristeter Vollzeitarbeitsplätze
nicht zu erfassen. Dies soll im Folgenden
durch einen kurzen Blick auf die Qualität
von Arbeitsverhältnissen in der Internet-
branche veranschaulicht werden.

5
Arbeit in Internetfirmen

Die Internet- und Multimediabranche, die
sich um 1995 herausgebildet hat, wurde in
den ersten Jahren ihres Bestehens geradezu
als Hort neuer Arbeitsformen gehandelt,
bevor die Branchenkrise (um 2001) und
die darauf folgende Phase der Konsolidie-
rung zu einem Bedeutungsgewinn altbe-
kannter Varianten von Arbeitsteilung und
hierarchischer Kontrolle beitrugen (Mayer-
Ahuja/Wolf 2005b). Auch Arbeitsverhält-
nisse in Internetbuden standen nicht un-
bedingt im Verdacht, NAV-Standards zu
entsprechen. Vielmehr war von Freelan-
cern die Rede, die sich eher an die Branche
als an einen Betrieb banden, ihr Arbeitsle-
ben ebenso flexibel gestalteten wie ihre Ar-
beitszeiten und deren generations- wie sze-
nebedingte Zur-Schau-Stellung von Ju-
gendlichkeit jeden Gedanken an Senio-
ritätsaufstieg und Rentenversicherung
absurd erscheinen ließ (Meschnig/Stuht
2001).

Soweit das Bild, das vor allem die Me-
dien in den späten 1990er Jahren kultivier-
ten. Welche Art von Arbeitsverhältnissen
die junge Branche in diesen turbulenten
Jahren tatsächlich geprägt hat und wie sich
die Situation heute darstellt, ist allerdings
schwer zu rekonstruieren. Nach wie vor
gibt es hierzu keine verlässlichen Daten,
denn schon die Abgrenzung der Internet-
und Multimediabranche, die einer statisti-
schen Erfassung vorausgehen muss, gestal-
tet sich in einem solchen Konvergenzbe-
reich ausgesprochen schwierig: Internetar-
beit findet an der Schnittstelle zwischen 
IT-, Medien-, Design- und Werbebranche
statt, und nur ein Teil der Arbeitsplätze ist
tatsächlich in spezialisierten Internetfir-
men, ein anderer hingegen in Unterneh-
men verschiedenster Branchen angesiedelt,
die ihre Internetpräsenz selbst in die Hand
genommen haben (Michel 2002). Dieser
eklatante Mangel an repräsentativen Daten
(Schnorr-Bäcker 2001) führt dazu, dass bis
heute weder die Gesamtzahl noch die ge-

naue Zusammensetzung von Arbeitsver-
hältnissen in der Internet- und Multime-
diabranche bekannt ist.

5.1 STANDARD UNBEFRISTETE 
VOLLZEITARBEIT

Entsprechend liegen auch zum Anteil un-
befristeter Vollzeitstellen keine gesicherten
Erkenntnisse vor, was selbst jene statis-
tische Annäherung an die Bedeutung 
von Normalarbeitsverhältnissen unmög-
lich macht, die oben als unbefriedigend
kritisiert wurde. Allerdings deuten die we-
nigen verfügbaren Daten bei aller Bruch-
stückhaftigkeit darauf hin, dass abhängige
Beschäftigung,Vollzeitarbeit und unbefris-
tete Arbeitsverträge in Internet- und Mul-
timediaunternehmen mindestens genauso
weit (und teilweise sogar weiter) verbreitet
sind wie im deutschen Branchendurch-
schnitt. Was zunächst den Anteil abhängi-
ger Beschäftigung betrifft, so stellen Läpple
und Thiel (2002, S. 25–26) in einer Erhe-
bung zur Hamburger Multimediabranche
einen Freelancer-Anteil von 11 % fest, was
ungefähr dem Selbstständigenanteil in der
Gesamtwirtschaft zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts entspricht.2 Seitdem dürfte der
Anteil formal selbstständiger, freier Mitar-
beiter eher noch gesunken sein, denn ihr
Einsatz konzentrierte sich auf kleinere Un-
ternehmen im Geschäftsfeld Design, Con-
tent und E-Commerce (Läpple 2004, S. 15–
16), die durch die Krise besonders hart ge-
troffen wurden. Zweitens gibt es Indizien
für eine weit überdurchschnittliche Ver-
breitung von Vollzeitstellen: Die Hambur-
ger Agentur für Arbeit zum Beispiel regis-
trierte Ende 2002 unter Werbe- und DV-
Fachleuten einen sehr geringen Anteil von
Teilzeitbeschäftigungen (4,6 % bzw. 6,8 %),
während die Teilzeitquote laut Mikrozen-
sus 2002 branchenübergreifend bei 21 %
lag.3 Da viele der in diesen beiden Katego-
rien registrierten Personen, die nach Aus-
bildung, aber nicht nach Tätigkeitsfeld zu-
geordnet sind, im Internet- und Multime-
diabereich gearbeitet haben dürften, ist an-

2 Einer Schätzung von Michel zufolge (2002, S. 31)
stünden hingegen in Multimedia-Agenturen vier
Festangestellte einem einzigen Freelancer gegen-
über, was einen 20 %igen Selbstständigenanteil
ergäbe.

3 Daten der Agentur für Arbeit Hamburg, Abteilung
Controlling und Statistik, Sonderauswertung für
Henninger/Mayer-Ahuja 2005 vom 13.7.2005;
Prozentangaben: Eigene Berechnungen.
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noch auf Betriebe, in denen mehr als fünf
(seit 2004: bei Neueinstellungen zehn) Be-
schäftigte arbeiten, während etwa in Ham-
burg über 45 % der Internet- und Multi-
mediafirmen weniger als fünf Beschäftigte
haben (Läpple/Thiel 2002, S. 23). Dass in
den zahlreichen Kleinbetrieben der Bran-
che faktisch kein gesetzlicher Schutz vor
ungerechtfertigter Entlassung besteht,
markiert eine deutliche Unterschreitung
von Standards des (implizit stets als groß-
betriebliches Phänomen gedachten) Nor-
malarbeitsverhältnisses.

Besonders deutlich wird die veränderte
Substanz formal ähnlicher Erscheinungen
schließlich bei der Arbeitszeitgestaltung.
Ganz anders, als man in Erinnerung an Me-
dienberichte über ekstatische Nachtschich-
ten oder kombinierte Arbeits- und Wohn-
gemeinschaften erwarten mag, herrschen
in den meisten Internetfirmen des oben
skizzierten Samples heute Arbeitszeiten
vor, die man in den 1980er Jahren als NAV-
Bestandteil gewertet hätte: Gearbeitet wird
montags bis freitags zwischen 9 bzw. 10
Uhr morgens und 17 bzw. 18 Uhr abends.
Allerdings werden diese Arbeitszeiten
(einschließlich Mehrarbeit und Pausenfre-
quenz) nicht mehr kollektiv reguliert, son-
dern nach Aussage von Geschäftsleitungen
und Beschäftigten vor allem durch Kun-
denbedürfnisse vorgegeben: Erweisen sich
vereinbarte Arbeitsphasen als zu kurz oder
treten Notfälle ein, so muss Nacht- oder
Wochenendarbeit geleistet werden – läuft
das Geschäft hingegen normal, so haben
Beschäftigte, die in kleineren Unternehmen
meist (noch) direkten Kundenkontakt un-
terhalten, zumindest zu den üblichen Ge-
schäftszeiten anwesend zu sein. Trotz der

Haushaltes, ist in Internetfirmen Standard,
wenngleich viele der befragten Beschäftig-
ten es wegen der Unruhe in den weit ver-
breiteten Großraumbüros vorziehen wür-
den, zumindest einen Teil ihrer Aufgaben
von zu Hause aus zu erledigen.

5.3 FORMALE ÄHNLICHKEIT ZU 
NAV-STANDARDS, VERÄNDERTE
SUBSTANZ

Andere Kriterien, die für das NAV-Konzept
der 1980er Jahre konstitutiv waren, haben
in den untersuchten Internetfirmen hinge-
gen nur noch formal Gültigkeit oder zeiti-
gen inzwischen andere Auswirkungen auf
Beschäftigte. So kommen etwa unbefristet
Vollzeitbeschäftigte durchaus auch in In-
ternetfirmen in den Genuss betrieblicher
Vergünstigungen, doch dabei handelt es
sich nicht mehr (wie früher vorausgesetzt)
um Betriebsrenten, Sozialpläne oder Qua-
lifizierungsmaßnahmen.Vielmehr wurden
von vielen Unternehmen in den Expan-
sionsjahren der Branche Gewinnbeteili-
gungen, kostenlose Reisen, Dienstwagen
oder Massagen angeboten. Dass diese aus
freien Stücken gewährten „Goodies“ von
grundsätzlich anderem Charakter waren
als die kollektivvertraglich vereinbarten be-
trieblichen Leistungen, die mit dem Nor-
malarbeitsverhältnis der 1980er assoziiert
wurden, zeigte sich allerdings in der Bran-
chenkrise um 2001: Kaum waren die „gol-
denen Jahre“ mit ihren hohen Gewinn-
margen und ihrer Arbeitskräfteknappheit
vorüber, wurden die kostspieligen Extras,
auf die keine Rechtsansprüche bestanden,
meist ersatzlos gestrichen, selbst in größe-
ren Firmen flankierte kein Sozialplan die
Massenentlassungen, und Weiterqualifizie-
rung gilt heute trotz aller Bekenntnisse zu
hochkomplexer „Wissensarbeit“ gemein-
hin als Privatsache.

Auch der gesetzliche Kündigungs-
schutz, der in früheren NAV-Konzepten
stets Erwähnung fand, hat in Internetfir-
men formal Gültigkeit. Er bezieht sich aber
(laut § 23 Absatz 1 KSchG) inzwischen nur

zunehmen, dass der Vollzeitanteil auch
dort mehr als 90 % erreicht hat. Zu befris-
teten Arbeitsverträgen im Internet- und
Multimediabereich liegen schließlich eben-
falls keine repräsentativen Daten vor, doch
einer Umfrage von Brasse (2003, S.10) un-
ter 673 Beschäftigten im Bereich „Neue
Medien“ zufolge waren nur 6 % befristet
beschäftigt, während die Befristungsquote
laut Mikrozensus 2003 insgesamt bei 8 %
und unter jüngeren Beschäftigten noch
deutlich höher lag. Setzt man das Normal-
arbeitsverhältnis also (wie inzwischen üb-
lich) mit unbefristeter abhängiger Vollzeit-
arbeit gleich, so scheint die Internet- und
Multimediabranche trotz aller statistischen
Erfassungslücken zu dem angeblich stabi-
len Kern der Arbeitswelt zu gehören.

Dieser Befund wirkt umso erstaunli-
cher, wenn man bedenkt, dass in dieser
Branche überdurchschnittlich viele junge
Beschäftigte arbeiten: In Hamburg z. B.
sind 80 % der Belegschaften jünger als 35
Jahre (Läpple/Thiel 2002, S. 32), und gera-
de die Jobs dieser Altersgruppe sollten sich
nach allgemeiner Überzeugung besonders
deutlich von NAV-Standards entfernen.

Wirft man allerdings einen genaueren
Blick auf die Qualität von Arbeit in der In-
ternet- und Multimediabranche, so kann
man kaum von Normalarbeitsverhältnis-
sen „alten Typs“ sprechen. Jedenfalls bele-
gen arbeitssoziologische Intensivfallstu-
dien bei zwölf Internet-Dienstleistern4

(Mayer-Ahuja/Wolf 2004, 2005b) ein mit
NAV-Konzepten der 1980er Jahre nicht zu
vereinbarendes Niveau von Unsicherheit,
obwohl dort weit überwiegend unbefriste-
te Vollzeitstellen anzutreffen sind (Tabel-
le 1).

5.2 NAV-MERKMALE IN INTERNET-
FIRMEN

Rufen wir uns noch einmal die Kriterien in
Erinnerung, die in den 1980er Jahren für
Normalarbeitsverhältnisse aufgestellt wur-
den, so sind in den untersuchten Internet-
firmen einige davon unzweifelhaft erfüllt:
Immerhin dominiert dort unbefristete ab-
hängige Vollzeitbeschäftigung, für die im
Prinzip sämtliche gesetzlichen Schutz- und
Teilhaberechte gelten. Diese Jobs sind in
das System der Sozialversicherung inte-
griert und werden hoch genug vergütet, um
im Rahmen der Beitragszahlung mehr als
nominelle Versicherungsleistungen zu be-
gründen.Auch die Tätigkeit für ein einziges
Unternehmen, außerhalb des eigenen

4 Die Betriebsfallstudien wurden im Projekt „Ar-
beitsorganisatorische Varianten von Autonomie
und Bindung bei Internet-Dienstleistern“ mit 
Harald Wolf durchgeführt und ausgewertet. Das
Projekt war Teil des vom BMBF geförderten Pro-
jektverbundes „Grenzen der Entgrenzung von Ar-
beit“. Zu dessen Ergebnissen vgl. Mayer-Ahuja/
Wolf 2005a.

Tabelle 1: Arbeitsverhältnisse im Untersuchungssample 
Betrieb A B C D F G H I J K M N
Festangestellte 62 22 30 45/230 79 15 12 7 75 19 270 6
Teilzeit* 3 1 1 ? 3-4 2 2 7 1 2 ?
Befristung – – 1 ? 1 – – – – – 10 1
Unbefristet 95,2 95,5 93,3 ? 94,3 86,7 83,3 0 98,7 89,5 ? 83,3
Vollzeit (in %)
* Als Teilzeit gilt jede Form reduzierter Arbeitszeit, einschließlich der 
Vier-Tage-Woche.

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
Hans Böckler
Stiftung
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formalen Ähnlichkeit zu früheren Vorstel-
lungen von „Normalarbeitszeit“ sticht zu-
dem in dreierlei Hinsicht die veränderte
Qualität der Zeitregulierung ins Auge:
Erstens werden Arbeitszeiten nicht mehr
technisch (also etwa durch Stechuhren),
sondern direkt und persönlich durch Vor-
gesetzte und KollegInnen kontrolliert.
Zweitens sind sie in der Internetbranche
(wie in vielen kundenorientierten Dienst-
leistungsbereichen) halbwegs regelmäßig,
aber gerade nicht planbar. Und drittens ha-
ben Beschäftigte deutlich weniger Einfluss
auf Dauer, Lage und Verteilung ihrer Ar-
beitszeiten, wenn diese nicht mehr kollek-
tiv vereinbart, sondern spontan „von
außen“ vorgegeben werden bzw. Unter-
nehmensleitungen sich zur Durchsetzung
ihrer Vorstellungen zumindest erfolgreich
auf „den Kunden“ berufen können.5

5.4 BRUCH MIT NAV-STANDARDS IN
INTERNETFIRMEN 

Manche Aspekte der Arbeit bei Internetfir-
men laufen schließlich dem in den 1980er
Jahren diskutierten NAV-Konzept sogar di-
rekt zuwider. So sollte etwa ein Normar-
beitsverhältnis idealtypisch von der Lehre
bis zur Rente im selben Betrieb stattfinden.
Unabhängig davon, wie realistisch diese
Vorstellung vor 1985 gewesen sein mag,
sind die Beschäftigungsperspektiven in der
Internet- und Multimediabranche jeden-
falls deutlich weniger langfristig. In der Ex-
pansionsphase war es angesichts der Ar-
beitskräfteknappheit offenbar üblich, rela-
tiv schnell und häufig zwischen Unterneh-
men, aber auch zwischen Selbstständigkeit
und abhängiger Beschäftigung zu wech-
seln, sobald attraktive Angebote lockten.
Seit Einsetzen der Branchenkrise hingegen
halten Beschäftigte eher an ihrem Arbeits-
platz fest, weil es an Alternativen mangelt
und weil aus dem Kreise der (zumindest ei-
nige Jahre im Unternehmen tätigen)
„Stammbelegschaft“ derzeit vielerorts erste
AbteilungsleiterInnen rekrutiert werden,
was an den Senioritätsaufstieg im Rahmen
eines Normalarbeitsverhältnisses erinnern
mag. Diese Stabilisierung auf Seiten der Be-
schäftigten schlägt sich allerdings nicht in
einer spürbaren Ausweitung ihrer Beschäf-
tigungsperspektive nieder: Immerhin sind
die meisten untersuchten Internetfirmen,
obwohl sie sich bisher am Markt behauptet
haben, nach eigener Einschätzung in ihrer
Existenz bedroht, und entsprechend
äußern viele Beschäftigte Zweifel, ob man

sie in fünf Jahren noch im selben Unter-
nehmen antreffen werde. Eine solche Unsi-
cherheit ist in den NAV-Konzepten der
1980er Jahre nicht vorgesehen, und nimmt
man sie ernst, so erscheint die Qualität von
Arbeitsverhältnissen bei Internetfirmen
auch in anderer Hinsicht in neuem Licht:
Was nützt etwa gesetzlicher Kündigungs-
schutz, wenn die Firma jederzeit gezwun-
gen sein kann, Konkurs anzumelden? Und
was beinhaltet die Rede von vollem Sozial-
versicherungsschutz, wenn zwar Beiträge
abgeführt werden, aber keine dauerhafte
und ununterbrochene Zahlung zu erwar-
ten ist?

Ein zweites Kriterium, das ein Normal-
arbeitsverhältnis nach Vorstellungen der
1980er Jahre unbedingt erfüllen musste,
das aber in den untersuchten Internetfir-
men trotz der Dominanz unbefristeter
Vollzeitarbeit keine Rolle spielt, ist der An-
spruch auf Tarifleistungen und die Vertre-
tung durch einen Betriebsrat. Es wird der-
zeit viel darüber diskutiert, ob unter den
Beschäftigten der IT-, Internet- oder Mul-
timediabranche nach Jahren selbstgewisser
Abstinenz inzwischen doch ein Interesse an
kollektiven Formen der Interessenvertre-
tung erwache.6 Die Befunde einiger weni-
ger Betriebsfallstudien reichen sicherlich
nicht aus, um diese Frage zu beantworten,
doch es ist immerhin interessant, dass in
keinem der untersuchten Unternehmen
ein Betriebsrat existiert. Auch gibt es nach
wie vor keinen Tarifvertrag für die Inter-
net- und Multimedia-Branche, und so wer-
den Vergütung oder Arbeitszeiten zwischen
Geschäftsleitung und Beschäftigten ausge-
handelt, ohne dass man sich dabei auf ver-
bindliche Standards berufen könnte.

Dauerhafte Beschäftigungsperspekti-
ven und kollektive Formen von Arbeitsge-
staltung und Interessenvertretung waren in
den NAV-Konzepten der 1980er Jahre nur
zwei Kriterien unter vielen. Sie wurden
stets erwähnt, doch weil man vor allem Ar-
beitsverhältnisse in Großbetrieben mit
hochorganisierten Belegschaften im Blick
hatte, erschien ihre Existenz offenbar zu
selbstverständlich, um sie gesondert her-
vorzuheben. In der Internetbranche zeigt
sich nun beispielhaft, dass vor allem diese
beiden Faktoren den Charakter jenes
Normalarbeitsverhältnisses ausmachten,
das um 1985 als Norm und Normalität von
abhängiger Beschäftigung identifiziert
worden ist. Ihr Fehlen hingegen ist maß-
geblich dafür verantwortlich, dass selbst
unbefristete Vollzeitarbeit nicht entfernt an

das Sicherungsniveau heranreicht, das
noch vor 20 Jahren dem Normalarbeitsver-
hältnis zugeschrieben wurde. Solange die
Angst vor Arbeitslosigkeit allgegenwärtig
ist und die daraus folgende individuelle
Erpressbarkeit nicht durch kollektives
Agieren gemindert wird, sind selbst weiter-
hin bestehende Sicherungsmechanismen
entwertet: Kündigungsschutz greift nicht,
wenn die Belegschaft zu klein ist oder das
Unternehmen geschlossen wird; Sozialver-
sicherung erzeugt keine Sicherheit, wenn
die Beitragszeiten kurz und unterbrochen
sind; dauerhafte Betriebszugehörigkeit bie-
tet keinen Schutz, wenn sie nicht kollektiv
vereinbarte und vor allem garantierte Seni-
oritätsrechte begründet, und Arbeitszeiten
werden scheinbar von Sachzwängen dik-
tiert, solange nur die Anpassung an Unter-
nehmens- und Kundenwünsche den Job zu
retten scheint. So also sieht eine „Zone re-
lativ stabiler Beschäftigung“ aus, in der
„Flexibilisierung vor allem als unterneh-
mensinterne Veränderung vor dem Hinter-
grund einer allgemein unsicheren Arbeits-
marktsituation erfahren“ (SOFI et al. 2005)
wird.

6
Normalarbeitsverhältnis:
Begriff verwerfen oder neu
füllen?

Ebenso wenig wie es sich bei der Frage, wie
Normalarbeitsverhältnisse definiert und
gezählt werden, um ein rein methodisches
Problem handelt, geht es bei der Erfor-
schung der Qualität von Arbeitsverhältnis-
sen, die inzwischen in Statistiken als NAV
gehandelt werden, um Details empirischer
Branchenanalysen. Wenn es zutrifft, dass
die Vorstellung von einem Normalarbeits-
verhältnis auf den mageren Tatbestand un-
befristeter Vollzeitarbeit abgeschmolzen
ist, das damit verbundene Niveau langfri-
stiger und kollektiver Absicherung aber
weit hinter den in Konzepten der 1980er
Jahre als selbstverständlich vorausgesetzten
Standards zurückbleibt, so stiftet die unre-
flektierte Verwendung dieses Begriffs eher

5 Zu ähnlichen Praktiken der Arbeitszeitgestaltung
außerhalb der Internetbranche siehe: Kratzer et al.
2004, S. 341–343.

6 Gegen diese Vermutung haben sich Abel/Pries
(2005), dafür Boes et al. (2006) ausgesprochen.
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Verwirrung. Sollte man ihn also verwerfen?
Dagegen spricht, dass das Normalarbeits-
verhältnis der 1980er Jahre nicht nur und
nicht in erster Linie ein theoretisches Kon-
strukt war, sondern eine kollektiv erkämpf-
te Realität politisch regulierter Lohnarbeit
und ein Kernstück der Erwartungen von

Arbeitenden an ihre Zukunft. Inzwischen
ist der NAV-Begriff weitgehend entwertet,
doch es spricht viel dafür, ihn mit neuem
Inhalt zu füllen: In einer Situation, in der
die Position von Arbeitenden schwächer ist
als seit vielen Jahrzehnten, geht an der kol-
lektiven Absicherung individueller Arbeits-

und Lebensperspektiven kein Weg vorbei.
Gebraucht wird also ein neues Konzept
vom Normalarbeitsverhältnis – nicht zu-
letzt als politisches Ziel, weil Demokratie
auf Dauer weder die Ausgrenzung an den
Rändern noch die Unsicherheit im angeb-
lich stabilen Kern der Arbeitswelt verträgt.
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